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AUSZUG AUS DEM PROTOKOLL DES REGIERUNGSRATES

DES KANTONS SOLOTHURN

VOM

23. April 1969 Nr, 2055

Die Einwohnergemeinde Ger1afinge~ unterbreitet dem Regierungsrat

folgende Unterlagen zur Genehmigung:

a) .Spezieller.Bebauu.ngsplan Zi~lebadhmatten

b) Spezieller Bebauungsplan Gerkfeld mit den dazu gehörenden

‘Bauvorschriften -

Die Gemeinde besitzt vom Gebiet Gerkfeld und Zielebaehmatten

Bebauungspläne, die im Jahre 1925 genehnigt.wurden. Da eine

Ueberbauung nach diesen Plänen~den heutigen A.xiforderungen nicht

mehr genügen würde, hat die Gemeinde die eingang~ex~w~hnten

Pläne erstellen lassen.

Der spezielle Bebauungsplan Zielebachmatten befindet -sich im

Gebiet für 2—geschossige Wohnbauten. Er dient, lediglich, der

neüen Regelung der Strassenführi~ngen und Baulinien. Die

öffentliciie‘A~flage erfolgte in der Zeit vom 13. Dezember 1967

bis 12. Janüar 1968. Einsprachen wurden keine eingereicht.

Der‘~ sp-ez~e1le ‘~bäuungsplan Gerkfeld befindet sich in der

rechtsgültigen Wohnzone für 4 Geschosse. Vorgesehen sind‘ 5 Blöcke

mit total 120 Wohnungen. Durch die gestaffelte .~nördi~it~ig der

einzelnen Blöcke kann eine ästhetisch gute I~ösung erzielt

werden.‘ Er‘sc1~liessung, Gd~ragieru~g, Parkierung und die Anlage

von Kinderspielplätzen sind planlich und reglementarisoh ge

regelt. D±~‘öffentIiohe Auflage ~rfolgte vom 12. Februar bis

14. März 1969, Auch‘ hier wurden keine Einsprachen eingere~icht.

A~ der Gemeindeversammlung vom 21. März 1969 wurden die Be

bauungspläne ‘Zielebachmatten und Gerkfeld, letzterer mit den

Bauvorschriften genehmigt.
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Formell wurden beide Verfahren richtig durchgeführt. Materiell

sind auch keine Bemerkungen anzubringen.

E~,wird

beschlossen:

1. Der spezielle Bebauung~1~ia Zi~1eb~h~n~tten und derspezielle

Bebauungsplan Gerkfeld mit den dazu gehörenden Bauvor

schriften der G-emeinde G-e.rlafingen. werden genehmigt.

2. B~stehende Bebauungspläne verlieren ihre Rechtskraft, soweit

sie mit den vorliegenden im Widerspruch stehen.

5. Die Gem~inde wird verhalten, der Kant. Planungsst?lle noch
1 auf ‚einwand aufgezogenen Plan Zielebachmatten und 2 auf

]leinwand aufgezogene Pläne Gerkfeld und 1 Bauvorschriften zu

Plan Gerkfeld zuzustellen.

Gen~hmigungsgebühr F~‘ 24.--

Publikationskosten F~ 14.——

Fr 38.—— (Im Kontokorrent mit der Einwohner—
gemeinde G-erlafingen zu verrechnen)

(Staatskanzlei Nr. 214 ) KK

Der Staatsschreiber:

Bau—Departement (4)
Kant. Tiefbauam‘t (2)
Kant. Hochbauamt (2)
Jur. Sekretär des Bau—Departementes
Kant. Planungsstelle (2), mit .~kten, je 1 gen. Plan und 1 Bau—

~~vorschriften
Kant. Finanzverwaltung (2)
Kreisbauaint 1, Solothurn, mit je 1 gen. Plan und 1 Bauvor—

.schri~ten (folgt später)
Ammann~mt der Einwohnergemeinde Gerlafingen
Baukornmissicn der Einwöhnergemeinde Gerlafingen, mit je 1 gen.

Plan und 1 Bauvorschriften (Plan Gerkfeld folgt später)
Herrn J. Marti, Architekt FSAI, Derendingen
Amts1~latt (PublikatiOnZiff. ldes Dispositivs)
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